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1

Einführung in das Europarecht 1. Teil

1. Teil: Einführung in das Europarecht

1. Abschnitt: Was ist „Europarecht“?
Europarecht im engeren 
und weiteren Sinne

Anders als man denkt, verbirgt sich hinter dem Begriff „Europa-
recht“ nicht nur das Recht der Europäischen Union (EU). Das Recht
der EU wird vielmehr als Europarecht im engeren Sinne bezeich-
net. Das Europarecht im weiteren Sinne umfasst hingegen alle
Vorschriften, welche die institutionalisierte Zusammenarbeit euro-
päischer Staaten außerhalb der EU betreffen.

Zum Europarecht im weiteren Sinne gehören z.B. die Vorschriften der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die vom Euro-
parat erlassenen Vorschriften (z.B. EMRK). Es werden allerdings auch Verbin-
dungen angestrebt: Die EU soll der EMRK beitreten, vgl. Art. 6 Abs. 2 S. 1 EUV.

Europäisches Primär- und 
Sekundärrecht

Das Europarecht im engeren Sinne wird wiederum in zwei Katego-
rien unterteilt: das Primärrecht und das Sekundärrecht.

n Zum Primärrecht gehören 

n die Gründungsverträge der EU – der Vertrag über die Euro-
päische Union (EUV) und der Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV),

n die Charta der Grundrechte der Europäischen Union
(GRCh),

n die vom Gerichtshof der Europäischen Union aus diesen Re-
gelungen abgeleiteten allgemeinen Rechtsgrundsätze so-
wie 

n das aus dem geschriebenen Recht entwickelte Gewohnheits-
recht.

n Zum Sekundärrecht wird dasjenige Recht gezählt, das von den
Organen der EU aufgrund einer Ermächtigung im Primärrecht
geschaffen worden ist. Nach Art. 288 Abs. 1 AEUV können die
Organe Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen
und Stellungnahmen erlassen.

Übertragungskompe-
tenz im GG

Auch das deutsche Grundgesetz ist im Zusammenhang mit dem
Europarecht von Bedeutung. Es gehört zwar weder zum Europa-
recht im engeren noch im weiteren Sinne, enthält aber mit Art. 23
Abs. 1 S. 2 GG die Ermächtigung für die Bundesrepublik Deutsch-
land, Hoheitsrechte auf die EU zu übertragen. Die Norm ist dadurch
zugleich Quelle und Grenze der Kompetenzen EU (s.u. S. 11 ff.)
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Bedeutung für die 
Klausur

Für das Studium außerhalb des Schwerpunktbereiches spielt das
Europarecht im weiteren Sinne keine Rolle. Mit dem Europarecht
im engeren Sinne müssen Sie allerdings vertraut sein!

2. Abschnitt: Entstehungsgeschichte der EU

Die Ausgestaltung der EU lässt sich oftmals nur vor dem geschicht-
lichen Hintergrund ihrer Entwicklung nachvollziehen. Auch wenn
detaillierte Kenntnisse von Ihnen weder verlangt werden noch für
die Klausuren zwingend erforderlich sind, sollten Sie einige Eck-
punkte der Entstehungsgeschichte der EU kennen!

A. Gründung und Entwicklung
Erstes Aufkeimen der 
europäischen Idee

Unmittelbar nach Ende des 2. Weltkrieges kamen Bestrebungen
auf, die katastrophale wirtschaftliche und soziale Lage durch eine
Zusammenarbeit der europäischen Staaten zu überwinden. Erst-
mals 1946 regte der damalige britische Premierminister Winston
Churchill deshalb an, eine Art „Vereinigte Staaten von Europa“ zu
gründen. Verwirklicht wurde die Idee allerdings erst Jahre später.

I. Von der EGKS zur Europäischen Union
Europäische Gemein-
schaft für Kohle und Stahl

Der Ursprung der EU geht auf den französischen Außenminister
Schuman und seinen Mitarbeiter Monnet aus dem Jahr 1950 zu-
rück. Dieser sog. Monnet- bzw. Schuman-Plan war die Grundlage
für die wirtschaftliche Zusammenarbeit hinsichtlich der Produkte
Kohle und Stahl. Diese Schlüssel- und Rüstungsindustrien sollten in
einer von den Einzelstaaten unabhängigen supranationalen Orga-
nisation zusammengelegt und der Kontrolle eines unabhängigen
Organs der Gemeinschaft unterstellt werden. An der zu diesem
Zweck durch den sog. Pariser Vertrag gegründeten Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die wegen der betrof-
fenen Wirtschaftsgüter auch Montanunion genannt wurde, betei-
ligten sich bei Gründung am 18.04.1951 Belgien, Deutschland, Frank-
reich, Italien, Luxemburg und die Niederlande.

Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft und Euro-
päische Atomgemein-
schaft

In der Folgezeit wurde die Zusammenarbeit der Gründungsstaaten
auf zusätzliche Wirtschaftszweige ausgeweitet. Zu diesem Zweck
wurden am 25.03.1957 in den Römischen Verträgen die Europäi-
sche Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische
Atomgemeinschaft (EAG) gegründet. Die EWG war nicht auf ei-
nen Wirtschaftssektor begrenzt, sondern hatte die Wirtschaftsbe-
ziehungen zwischen den Mitgliedstaaten insgesamt zum Gegen-
stand. Die beteiligten Staaten hofften, dass sich aus der wirtschaft-
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Beispiel: Unionsbürger haben im aufnehmenden Mitgliedstaat grundsätzlich
einen Anspruch auf Sozialleistungen. Dies gilt allerdings nicht, wenn sie sich al-
lein mit dem Ziel, in den Genuss von Sozialhilfe zu kommen, in einen anderen
Mitgliedstaat begeben haben.

2. Persönlicher Schutzbereich
Unionsbürger als Berech-
tigte der Freizügigkeit

Da es sich um ein Unionsbürgerrecht handelt, steht die Freizügig-
keit innerhalb der EU selbstverständlich nur Unionsbürgern zu.

Klausurhinweis: Verzichten Sie auf eine umfangreiche Prüfung! Es
genügt, wenn Sie auf die Staatsangehörigkeit und die Mitgliedschaft
dieses Staates in der EU verweisen!

III. Beschränkung
Weiter Beschränkungsbe-
griff des Gerichtshofs

Eine Beschränkung der Freizügigkeit liegt in jeder mitgliedstaatli-
chen Maßnahme, welche die Freizügigkeit oder die aus ihr abge-
leiteten Rechte unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt. Der
Gerichtshof legt den Begriff der Beeinträchtigung weit aus und hat
deshalb eine Beschränkung angenommen, wenn persönliche Un-
annehmlichkeiten, persönliche Kosten oder Verzögerungen die In-
anspruchnahme der Freizügigkeit unwahrscheinlicher machen.

IV. Rechtfertigung
Möglichkeit der Rechtfer-
tigung einer Beschrän-
kung

Nicht in jeder Beschränkung der Freizügigkeit liegt eine Verletzung
derselben. Vielmehr können Beschränkungen gerechtfertigt sein,
da Art. 21 Abs. 1 AEUV die Freizügigkeit ausschließlich unter den im
AEUV und den Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Be-
schränkungen und Bedingungen garantiert.

1. Einschränkungsmöglichkeit
Ermächtigungsgrundla-
ge für die Mitgliedstaaten 
im primären und sekun-
dären Unionsrecht

Der unbestimmte Wortlaut des Art. 21 Abs. 1 AEUV muss durch Er-
mächtigungsgrundlagen im primären oder sekundären Uni-
onsrecht präzisiert werden. Diese Ermächtigungsgrundlagen die-
nen als Einschränkungsmöglichkeit, indem sie den Mitgliedstaa-
ten gestatten, auf sie aufbauend Einschränkungen der Freizügig-
keit zu erlassen und durchzusetzen.

Beispiel: Nach Art. 27 Abs. 1 S. 1 RL 2004/38/EG kann die Freizügigkeit aus
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit durch die Mit-
gliedstaaten beschränkt werden. 

Ungeschriebene Erweite-
rung der Einschränkungs-
möglichkeit

Ist eine solche ausdrückliche Einschränkungsmöglichkeit nicht vor-
gesehen, sind auch solche mitgliedstaatlichen Beschränkungen

!
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gerechtfertigt, die auf objektiven, von der Staatsangehörigkeit der
Betroffenen unabhängigen Erwägungen des Allgemeininteresses
beruhen und in angemessenem Verhältnis zu dem mit dem natio-
nalen Recht legitimerweise verfolgten Ziel stehen, sich also als ver-
hältnismäßig erweisen.

2. Grenzen der Rechtfertigung
Grenzen der Rechtferti-
gung – sog. Schran-
ken-Schranken

Nutzt der Mitgliedstaat diese Einschränkungsmöglichkeiten aus
und erlässt zur Konkretisierung eigene Rechtsvorschriften, darf er
bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Die mitgliedstaatliche
Vorschrift darf deshalb weder den Wesensgehalt der Freizügigkeit
antasten noch mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit un-
vereinbar sein.

Beispiel: Deutschland hat die Ermächtigungen der RL 2004/38/EG durch das
FreizügG/EU konkretisiert. So gestattet § 6 Abs. 1 S. 1 FreizügG/EU die Verwei-
gerung des Rechts auf Einreise und Aufenthalt aus Gründen der öffentlichen
Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit. Diese Ermächtigungsgrundlage wird
wiederum durch die zuständige Behörde herangezogen und z.B. bei der Fest-
stellung der Ausreisepflicht aus dem Bundesgebiet weiter konkretisiert.

C. Diskriminierungsverbot
Diskriminierungsverbot 
als Unionsbürgerrecht im 
weiteren Sinne

Obwohl es seinem Wortlaut nach nicht ausdrücklich als spezifi-
sches Recht der Unionsbürger formuliert ist, wird das Diskriminie-
rungsverbot aus Art. 18 AEUV zu den Unionsbürgerrechten im
weiteren Sinne gezählt.  

Aufbauhinweis: Da es sich bei Art. 18 AEUV um ein Gleichheitsrecht
handelt, ist der Aufbau dem Prüfungsschema des allgemeinen Gleich-
heitssatzes aus Art. 3 Abs. 1 GG angenähert!

Aufbauschema: Diskriminierungsverbot, Art. 18 AEUV

I. Anwendbarkeit

1. Sachverhalt mit Unionsrechtsbezug

2. Subsidiarität ggü. speziellen Diskriminierungsverboten

II. Diskriminierung

n Unmittelbare (offene) Diskriminierung

n Mittelbare (versteckte) Diskriminierung

IV. Rechtfertigung

1. Objektive Erwägungen des Allgemeinwohls

2. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

!
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I. Anwendbarkeit

1. Sachverhalt mit Unionsrechtsbezug
Sachverhalt mit Unions-
rechtsbezug

Das Diskriminierungsverbot ist nur anwendbar, wenn ein Sachver-
halt mit Unionsrechtsbezug vorliegt. Dies ist der Fall, wenn der
einschlägige Sachverhalt im Zusammenhang mit einer im AEUV
geregelten Materie steht. 

Beispiel: Die Einführung einer deutschen Pkw-Maut steht im Zusammenhang
mit dem gemeinsamen Verkehrsrecht in der Union, vgl. Art. 90 AEUV.

Jedenfalls Unionsbürger 
geschützt

Eine Beschränkung des Diskriminierungsverbots auf Unionsbür-
ger ist Art. 18 AEUV nicht zu entnehmen. Der Wortlaut verbietet le-
diglich die Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit,
ohne dabei allerdings konkret auf die Staatsangehörigkeit der Mit-
gliedstaaten abzustellen. Auch die systematische Stellung sowie
die Überschrift des Abschnitts des AEUV sprechen nicht für eine
zwingende Beschränkung des persönlichen Schutzbereichs auf
Unionsbürger. Diesen wird der Schutz aber in jedem Fall zuteil.

2. Subsidiarität

Das Diskriminierungsverbot aus Art. 18 AEUV kann auch als allge-
meines Diskriminierungsverbot bezeichnet werden. Es ist des-
halb gegenüber allen speziellen Ausprägungen subsidiär. Insbe-
sondere tritt es hinter die Grundfreiheiten aus den Art. 28 ff. AEUV
zurück, die eine besondere Ausprägung des Diskriminierungsver-
botes im Wirtschaftsverkehr des Binnenmarktes enthalten.

II. Diskriminierung
Unterscheidung von offe-
ner und versteckter Dis-
kriminierung

Art. 18 Abs. 1 AEUV steht der Diskriminierung aufgrund der
Staatsangehörigkeit entgegen. Dogmatisch betrachtet handelt
es sich hierbei um einen besonderen Eingriffsbegriff.

n Eine unmittelbare (offene) Diskriminierung ist gegeben,
wenn eine unterschiedliche Regelung ausdrücklich an das Krite-
rium der Staatsangehörigkeit geknüpft wird.

n Werden trotz Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale
als der Staatsangehörigkeit Benachteiligungen ausländischer
Staatsangehöriger bewirkt, liegt eine mittelbare (versteckte)
Diskriminierung vor.

Inländerdiskriminierung Beide Arten der Diskriminierung sind von Art. 18 AEUV erfasst, lö-
sen also ein Rechtfertigungsbedürfnis aus. Lediglich die Inländer-

Subsidiarität des allge-
meinen Diskriminie-
rungsverbotes
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diskriminierung wird von dem Diskriminierungsverbot nicht er-
fasst. Hierunter fällt die Schlechterstellung der eigenen Staatsan-
gehörigen gegenüber denen anderer Mitgliedstaaten.

III. Rechtfertigung
Relatives Diskriminie-
rungsverbot

Art. 18 Abs. 1 AEUV beinhaltet nach h.M. lediglich ein relatives Dis-
kriminierungsverbot. Das bedeutet, dass sowohl die unmittelbare
(offene) als auch die mittelbare (versteckte) Diskriminierung ge-
rechtfertigt werden kann.

1. Objektive Erwägungen des Allgemeinwohls
Objektive Erwägungen 
des Allgemeinwohls

Die Diskriminierung ist gerechtfertigt, wenn sie auf objektiven,
von der Staatsangehörigkeit des Betroffenen unabhängigen
Erwägungen beruht.

Beispiele: Umweltschutz, gerechte Lastenverteilung 

2. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
VerhältnismäßigkeitSelbst wenn eine objektive Erwägung des Allgemeinwohls mit der

nationalen Maßnahme verfolgt wird, führt dies nicht automatisch
zur Rechtfertigung der Diskriminierung. Vielmehr muss die Art der
Zweckverfolgung verhältnismäßig sein.

Beispiel: Die in Deutschland geplante Pkw-Maut verletzt nach Ansicht des Ge-
richtshofs Art. 18 AEUV. Da den deutschen Fahrzeughaltern die zu entrichten-
de Maut über die Kfz-Steuer faktisch ersetzt wird, schaffe sie keine Anreize, auf
Pkw-Fahrten zu verzichten und diene damit nicht dem Umweltschutz. Auf-
grund der Ungleichbehandlung sei die Pkw-Maut nicht geeignet, zu einer ge-
rechten Lastenverteilung bzgl. der Instandhaltungskosten der Autobahnen
beizutragen. Sie dient dementsprechend nicht dem Systemwechsel von einer
Steuer- hin zu einer Nutzerfinanzierung (vgl. EuGH RÜ 2019, 519).

D. Weitere Unionsbürgerrechte
Weitere Unionsbürger-
rechte

Die weiteren Unionsbürgerrechte finden sich in den Art. 22 ff.
AEUV. Hierzu gehören insbesondere das aktive und passive Wahl-
recht bei Kommunalwahlen (Art. 22 AEUV), das Recht auf diplo-
matischen und konsularischen Schutz (Art. 23 AEUV) sowie das
Petitionsrecht (Art. 24 AEUV).
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Beitritt und Austritt; Unionsbürgerrechte    1. Welche Anforderungen muss
ein Staat für den Beitritt zur EU
erfüllen?

1. Es muss sich um einen europäischen Staat handeln,
der die in Art. 2 EUV festgeschriebenen Grundwerte der
EU (sog. Kopenhagener Kriterien) erfüllt und wahrt.

2. Wie kann ein Mitgliedstaat
aus der EU ausscheiden?

2. Durch einseitige Erklärung mit anschließender Ver-
handlung der Austrittsfolgen, durch einvernehmliches
Ausscheiden, durch Ausschluss oder infolge der voll-
ständigen Auflösung der EU. Geregelt ist nur der erste
Fall in Art. 50 EUV.

3. Welche Voraussetzungen
müssen vorliegen, damit ein
Mitgliedstaat von seinem Aus-
trittsrecht Gebrauch machen
kann?

3. Nach h.M. keine! Überwiegend wird die Regelung in
Art. 50 Abs. 1 EUV so verstanden, dass es sich um eine
Art einseitiges Kündigungsrecht mit anschließenden
Verhandlungen um ein Austrittsabkommen handelt,
das an keine materiellen Voraussetzungen geknüpft ist.

4. Was versteht man unter der
„sunset clause“?

4. Hierunter wird der Austritt eines Mitgliedstaates
ohne Austrittsabkommen infolge des Ablaufs der
2-Jahres-Frist aus Art. 50 Abs. 3 EUV verstanden.

5. Kann die Unionsbürgerschaft
als Staatsbürgerschaft angese-
hen werden?

5. Nein! Durch die rein vertragliche Schaffung des Sta-
tus und ohne Staatsqualität der EU stellt die Unionsbür-
gerschaft lediglich einen Sonderstatus, aber keine
Staatsbürgerschaft dar.

6. Welche Rechte stehen Uni-
onsbürgern aufgrund der Frei-
zügigkeit zu?

6. Art. 21 AEUV schützt das Recht der Unionsbürger,
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewe-
gen und aufzuhalten. Aus dem Aufenthaltsrecht folgt
das Recht zum Verbleib in einem Mitgliedstaat, sodass
der Unionsbürger weder unmittelbar noch mittelbar
zur Ausreise gezwungen werden darf. In Kombination
mit dem Diskriminierungsverbot aus Art. 18 AEUV steht
den Unionsbürgern ein Recht auf Gleichbehandlung
mit den Staatsangehörigen des Staates zu, in dem sie
sich aufhalten.

7. Gilt das Diskriminierungsver-
bot nur für Unionsbürger?

7. Eine solche Beschränkung lässt sich aus Art. 18 AEUV
nicht entnehmen, das Diskriminierungsverbot wird des-
halb als Unionsbürgerrecht im weiteren Sinne bezeich-
net. Jedenfalls gilt es für Unionsbürger, eine Anwen-
dung auf andere ist nicht ausgeschlossen.

8. Wirkt das Diskriminierungs-
verbot absolut oder relativ?

8. Es handelt sich um ein relatives Diskriminierungsver-
bot. Sowohl unmittelbare als auch mittelbare Diskrimi-
nierungen können gerechtfertigt werden.
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Freiheiten der Unionsbürger und bewirken nur als Regelungsreflex Ein-
griffshemmnisse für die Mitgliedstaaten und die Unionsorgane.

B. Einheitliches Prüfungsschema
Konvergenz der Grund-
freiheiten

Für die einzelnen Grundfreiheiten hat sich, obwohl der jeweilige
Anknüpfungspunkt und die Zielsetzung zum Teil sehr unterschied-
lich sind, ein einheitliches Prüfungsschema mit einheitlicher dog-
matischer Struktur herausgebildet. Man spricht insofern von der
Konvergenz der Grundfreiheiten. Eine mitgliedstaatliche Maß-
nahme verletzt die Grundfreiheit, wenn sie eine Diskriminierung
oder sonstige Beschränkung des Schutzbereichs enthält und diese
nicht gerechtfertigt ist.

Klausurhinweis: Regelmäßig nicht zu prüfen ist die Anwendbarkeit
der Grundfreiheiten: Zum Teil sieht das Primärrecht spezielle Vorschrif-
ten vor (z.B. verdrängen die Art. 38 ff. AEUV über landwirtschaftliche
Erzeugnisse die allgemeine Warenverkehrsfreiheit aus Art. 34 AEUV),
zum Teil können im Sekundärrecht Regelungen erlassen werden (z.B.
Harmonisierungsmaßnahmen nach Art. 114 ff. AEUV). Diese werden
aber i.d.R. durch den Bearbeitungsvermerk ausgeschlossen!

I. Schutzbereich
SchutzbereichÜber den Schutzbereich umschreibt die jeweilige Grundfreiheit,

was den Mitgliedstaaten verboten ist und wer sich auf die sich da-
raus ergebenden Freiheiten berufen kann. Die Prüfungsreihenfol-

Prüfungsschema: Grundfreiheiten

I.   Schutzbereich

1. Sachlicher Schutzbereich: Kernbegriff 

2. Persönlicher Schutzbereich

3. Räumlicher Schutzbereich: grenzüberschreitender Bezug

4.  Ggf. Bereichsausnahmen

II. Diskriminierung oder sonstige Beschränkung

III. Rechtfertigung

1. Geschriebene Einschränkungsmöglichkeit („Schranken“)

2. Ungeschriebene Einschränkungsmöglichkeiten 
(„immanente Schranken“)

3. Unionsrechtskonforme Konkretisierung, Beachtung z.B. 
der Verhältnismäßigkeit

!
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Prozessrecht     1. Welcher Grundsatz gilt hin-
sichtlich der Eröffnung des
Rechtswegs zu den europäi-
schen Gerichten?

1. Eine dem § 40 VwGO vergleichbare, generalklausel-
artige Rechtswegeröffnung hin zum Gerichtshof der
Europäischen Union existiert im Unionsrecht nicht. Aus
Art. 19 Abs. 3 EUV folgt vielmehr das Prinzip der be-
grenzten Einzelermächtigung: Die europäischen Ge-
richte entscheiden nur dort, wo ihnen die Verträge aus-
drücklich die Zuständigkeit verleihen.

2. Wozu dient das Vertragsver-
letzungsverfahren?

2. Es dient dazu, Verstöße der Mitgliedstaaten gegen
das Unionsrecht nicht nur aufzudecken und zu sanktio-
nieren, sondern sie zeitnah abzustellen. Nur auf diese
Weise ist ein gleichmäßiger Vollzug des EU-Rechts mög-
lich.

3. Muss die Kommission nach
fruchtlosem Fristablauf im An-
schluss an die begründete Stel-
lungnahme Klage erheben?

3. Nein! Nach h.M. besteht im Rahmen des Vorverfah-
rens vor dem Vertragsverletzungsverfahren auch nach
fruchtlosem Fristablauf keinerlei Klagepflicht. Ob Klage
erhoben wird und innerhalb welchen Zeitraums, ist in
das Ermessen der Kommission gestellt.

4. Wozu dient die Nichtigkeits-
klage?

4. Die Nichtigkeitsklage gemäß Art. 263 AEUV ermög-
licht eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Hand-
lungen der Unionsorgane und sonstiger Einrichtungen
und Stellen der EU.

5. Wann sind Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Nichtigkeitsklage 
klagebefugt?

5. Immer! Sie gehören zu den sog. privilegierten Klage-
berechtigten, die eine Nichtigkeitsklage ohne eigene
Betroffenheit und ohne Möglichkeit einer eigenen
Rechtsverletzung erheben können.

6. Wann ist die Nichtigkeitskla-
ge begründet?

6. Sie ist begründet, wenn einer der in Art. 263 Abs. 2
AEUV aufgezählten Klagegründe vorliegt.

7. Zu welchem Zweck existiert 
das Vorabentscheidungsverfah-
ren?

7. Das Vorabentscheidungsverfahren gemäß Art. 267
AEUV gibt den nationalen Gerichten der Mitgliedstaa-
ten die Möglichkeit, dem Gerichtshof Fragen über die
Auslegung und Gültigkeit von Unionsrecht vorzulegen.
Durch die in diesem Verfahren ergehenden Entschei-
dungen soll verhindert werden, dass die Gerichte der
einzelnen Mitgliedstaaten das Unionsrecht unterschied-
lich auslegen und anwenden. 

8. Wer befindet grundsätzlich 
über die Entscheidungserheb-
lichkeit der Vorlage?

8. Grundsätzlich das nationale Gericht. Nur ausnahms-
weise weist der Gerichtshof die Frage wegen fehlender
Entscheidungserheblichkeit zurück, z.B. wenn die Vor-
lagefrage offensichtlich hypothetisch ist.
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